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4. Rang: Entwurf Nr. 123 5. Rang: Entwurf Nr. 104
6. Rang: Entwurf Nr. 82 7. Rang: Entwurf Nr. 94

Das Preisgericht empfiehlt dem Stadtrat, je nach dem
Entscheid über die Frage, ob das Pavillonsystem oder ein Schulhaus
mit mehreren Geschossen zur Ausführung kommen soll, die
Weiterbearbeitung entweder dem Verfasser des Projektes Nr. 126 oder
dem Verfasser des Entwurfes Nr. 76 zu übertragen.

Das Preisgericht beschliesst, folgende Preise auszusetzen:
Zwei II. Preise zu je 3800 Fr., Entwurf Nr. 76

Entwurf Nr. 126

III. Preis: 3000 Fr., Entwurf Nr. 134

IV. Preis: 2500 Fr., Entwurf Nr. 63
V. Preis: 1900 Fr., Entwurf Nr. 123

Als weitere interessante Lösungen für den Pavillontyp werden
die Entwürfe Nrn. 118 und 122 um je 1000 Fr. und ausserdem das
Projekt Nr. 82 um 500 Fr. angekauft.

Die Oeffnungder Umschläge für die prämiierten Entwürfe ergibt:
1. Rang: II. Preis: Dr. Roland Rohn, Arch., Zürich.
1. Rang: II. Preis: Kellermüller § Hofmann, Arch., Zürich.
2. Rang: III. Preis: Walder 8 Döbeli, Arch., Zürich.
3. Rang: IV. Preis: Hans Kruck, Arch., Zürich.
4. Rang: V. Preis: Arter § Risch, Architekten, Zürich,

Mitarbeiter: Fred Sommerfeld, Arch., Zürich.
Die angekauften Projekte stammen von folgenden Verfassern:

Nr. 118, Alfred Gradmann, Architekt, Zürich.
Nr. 122, Werner Moser, Architekt, Zürich.
Nr. 82, Prof. Friedrich Hess, Eidgen. Techn. Hochschule, Zürich.

Zürich, 19. März 1932.

Das Preisgericht:
Stadtrat J. Baumann, Stadtrat J. Briner,

Architekten: M. Braillard, K. Egender, H. Herter,
F. Hiller (Bern) und Prof. Dr. Schmitthenner (Stuttgart),

Sekretär: Dr. H. Hug.
Bei diesem Wettbewerb hat das Preisgericht 22 Entwürfe

wegen „ wesentlicher". Verstösse gegen das Programm von der
Beurteilung ausgeschlossen, gleichartige dagegen prämiiert; auf
bezügliche Beschwerden von Bewerbern, die das als Willkür
empfinden, kommen wir zurück. Red.

Teiltagung der Weltkraftkonferenz in Skandinavien
28. Juni bis 10. Juli 1933.

Nach dem Programm der Teiltagung 1933 der Weltkraftkonferenz

sind die Berichte und Verhandlungen auf die Energieprobleme
der Grossindustrie und der Transportanstalten beschränkt. Die
Aufmerksamkeit soll hauptsächlich den fundamentalen und den
wirtschaftlichen Fragen geschenkt werden. Verschiedene Sektionen
werden sich mit folgenden Teilproblemen befassen:

Versorgung der Grossindustrie, besonders jener mit grossem
Energiebedarf, mit Antriebskraft und Wärme (Selbstversorgung,
Fremdversorgung); spezielle Energieprobleme der Industrien mit
grossem Wärmebedarf; Verwendung elektrisch erzeugter Wärme
(ausgenommen rein elektrochemische Betriebe und Hochofenbetriebe);

Energie-Uebertragung und -Verteilung, Anpassung der
Antriebskraft an die Arbeitsmaschinen der Industrie; Energie-Versorgung

und -Verwendung im Eisenbahnwesen und in der
Seeschiffahrt.

Die schweizerischen Berichte dürfen zusammen etwa 90
Druckseiten mit je etwa 3000 Buchstaben beanspruchen. Sie müssen
vom Schweiz. Nationalkomitee dem Organisationskomitee in Stockholm

bis 10. September d. J. angemeldet und bis spätestens 1.
Dezember abgeliefert werden.

Wf Die schweizerischen Fachleute, die sich für die
Verhandlungsgegenstände interessieren, sind angelegentlich eingeladen,
sich bis spätestens 10. Juli 1932 beim Schweizer. Nationalkomitee

zu melden, wenn sie zur Erstattung von Berichten bereit
sind, und gleichzeitig das Thema, den Raumbedarf und die —
möglichst sparsame — graphische Ausstattung Ihrer Berichte
mitzuteilen. Alsbald nach dem 10. Juli wird sich der schweizer. Redak-
tionsausschuss mit den Angemeldeten zwecks Ordnung der Einzelheiten

In Verbindung setzen.
Basel, 1. Juni 1932. Schweizerisches Nationalkomitee

Malzgasse 32. der Weltkraftkonferenz
Der Präsident: Dr. E. Tissot.

Eidgenössisches Amt für Wasserwirtschaft« 1931.
(Fortsetzung von Seite 302.)

Ausbau der Rhone.
Regulierungdes Genfersees; Schiffahrt; Wasserkraftnutzung.
Das vom Amt im Jahre 1930 aufgestellte Projekt für die

Regulierung des Genfersees und des Abflusses der Rhone, das im
allgemeinen eine gute Aufnahme fand, hat trotzdem noch nicht die
vorbehaltlose Zustimmung der beteiligten Kantone gefunden. Die
Einwendungen sind jedoch nicht grundsätzlicher Natur. Zum Teil
wurden an die Zustimmung Vorbehalte geknüpft, die, auch wenn
sie das Projekt selber nicht betreffen, doch die Wiederaufnahme
der Verhandlungen mit Frankreich verzögern. Man darf wohl hoffen,
dass eine Einigung unter den Kantonen auf der ihnen vorgelegten
Grundlage, die geeignet ist, einen Ausgleich der verschiedenen
Interessen herbeizuführen, in nächster Zeit möglich sein wird.

Für die Einführung der projektierten Rhoneschiffahrtstrasse
in den Genfersee sind folgende drei grundsätzliche Lösungen
einander gegenübergestellt worden: a) Grosser Schiffahrtstunnel ausserhalb

des besiedelten Stadtgebietes von Nante de la Noire bis Le
Reposoir; b) kleiner Schiffahrtstunnel unter der Stadt von Pont de
Sous-Terre bis Secheron; c) gedeckter Schiffahrtskanal unter dem
linksseitigen Rhonequai von Pont de Sous-Terre bis Rade de Geneve.
Jede dieser drei Lösungen hat ihre Vor- und Nachteile. Da die
Ansichten der Fachleute über die Gefahren und Schwierigkeiten,
sowie über die Kosten des von den Behörden des Kantons Genf
vorgeschlagenen Schiffahrtstunnels unter der Stadt stark auseinander

gingen, gab das Post- und Eisenbahndepartement eine
Oberexpertise in Auftrag. Auf Wunsch der Oberexperten ordnete das
Amt für Wasserwirtschaft ergänzende Bodensondierungen längs des
projektierten Bauwerkes in Genf an, die im Berichtjahr noch nicht
zum Abschlüsse gelangten. Das Studiensyndikat des Schweizerischen

Rhone-Rheinschiffahrtsverbandes hat im Einvernehmen mit
dem Amt für Wasserwirtschaft das frühere Projekt für den kleinen
Schiffahrtstunnel umgearbeitet, um es den Bedürfnissen des
Schifffahrtsbetriebes noch besser anzupassen und um die obere Zufahit
zum Tunnel in Secheron den durch die Erstellung der Gebäude des
Völkerbundes und des Internationalen Arbeitsamtes geschaffenen
Bebauungsverhältnissen anzupassen.

Die Stadt Genf stellte eine neue Baulinie für den Quai Tur-
rettini längs des im Umbau befindlichen Quartier du Seujet auf,
die vorsieht, die Quaimauer der Rhone so weit zurückzuversetzen,

dass eine ausreichende Verbreiterung des Rhonebettes möglich

wird. Diese Verbreiterung ist notwendig, um die Abflussverhältnisse

der Rhone derart zu verbessern und den Genfersee in der
Welse zu regulieren, wie dies Frankreich als Gegenleistung für die
Schiffbarmachung der französischen Rhone verlangt. Da die Stadt
Genf mit dem Umbau des Quartier du Seujet bereits im Bericht-
jähr begonnen hat, haben die Bundesbehörden und die an der
Genferseeregullerung und Rhoneschiffahrt zunächst interessierten
Seeuferkantone der neuen Bauinie zugestimmt.

In Frankreich wurde am 31. Januar 1931 ein Präsidialdekret
erlassen, nach dem für die gesamten Arbeiten des Ausbaues der
französischen Rhone von der Schweizergrenze bis zum Meer eine einzige
Konzession der Compagnie nationale du Rhone durch Dekret erteilt
werden soll. An dieser Unternehmung werden sich Departemente,
Gemeinden, öffentliche und interessierte private Unternehmungen
beteiligen. Der französische Staat übernimmt die Zinsengarantie
für das Obligationenkapital dieser Gesellschaft, das bis zu V10 des
Aktienkapitals ansteigen darf. Für die Erteilung der Konzession
ist noch ein besonderes Dekret erforderlich.

Die Behörden 'des Kantons Genf unterbreiteten unter dem
14. Oktober 1931 den Bundesbehörden ein von den Services indu-
striels de Geneve aufgestelltes Projekt zur Genehmigung für ein
Grosskraftwerk, das bei Cartigny an der Rhone zu erstellen
beabsichtigt wird. Dieses Projekt sieht vor, durch ein Flusskraftwerk das
gesamte Gefälle der Rhone von der bereits bestehenden
Wasserkraftanlage Coulouvrenlere bis zum obern Ende des Rückstaues
des Kraftwerkes Chancy-Pougny in einer einzigen Kraftstufe
auszunützen. Das bestehende Kraftwerk Chevres würde eingehen. Das
Amt prüft die verschiedenen, mit diesem Projekt in Zusammenhang
stehenden, namentlich im Hinblick auf die Geschiebeführung ziemlich

heiklen Fragen; es führte im Sommer des Berichtjahres bereits
im Hinblick auf diese Prüfung hydrometrische Untersuchungen
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